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Vorwort 

Alle Kinder und Jugendliche haben das Recht auf einen Schulabschluss und auf einen erfolgrei-

chen Start ins Berufsleben. Schüler*innen, die trotz Schulpflicht länger oder häufig dem schuli-

schen Unterricht fernbleiben, verspielen aller Voraussicht nach ihre Chancen auf eine hoffnungs-

volle Zukunftsperspektive.  

Ein landkreisweites Konzept zum Thema ĂUmgang mit Schulabsentismusñ soll im Landkreis We-

sermarsch dazu beitragen, dass frühzeitig und nachhaltig auf Schulabsentismus reagiert wird. Zu-

dem soll damit die Zusammenarbeit von Institutionen und Fachkräften strukturiert sowie einheitli-

cher und transparenter gestaltet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Kreisvolkshochschule Wesermarsch 

Projekt WeserMarschMallows 

Bürgermeister-Müller-Str. 35 

26919 Brake 

 

 04401 / 70 76 165 
 

   wmm@kvhs-wesermarsch.de 

 

  www.wesermarschmallows.de 
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1. Handlungsleitfaden bei aktivem und passivem Schulabsentismus 

Der Handlungsplan gibt eine Empfehlung zum standardisierten Umgang mit entschuldigten und 

unentschuldigten Fehlzeiten in der Schule. Ziel ist es, frühzeitig auf Schulabsentismus zu reagie-

ren, um negative Auswirkungen möglichst gering zu halten. Das Casemanagement des Projektes 

ĂWeserMarschMallowsñ (WMM) kann zu jedem Zeitpunkt hinzugezogen werden. 

Im Fall von häufig auftretenden entschuldigten Fehlzeiten ist es wichtig, diese zu hinterfragen und 

bei begründeten Zweifeln aktiv zu werden. Neben Gesprächen mit Erziehungssorgeberechtigten 

besteht die Möglichkeit, von diesen eine ärztliche Bescheinigung vorlegen zu lassen oder eine 

schulärztliche Untersuchung beim Gesundheitsamt zu veranlassen. 

Im Fall von unentschuldigten Fehlzeiten gliedert sich der Handlungsplan in zwei Handlungssträn-

ge: 1.) die pädagogische Intervention und 2.) das formalrechtliche Verfahren. 

Die pädagogische Intervention sollte frühzeitig in Form von Telefongesprächen oder schriftlichen 

Informationen an die Erziehungssorgeberechtigten über die entstandenen Fehltage erfolgen. Des 

Weiteren sollte das persönliche Gespräch mit den betreffenden Schüler*innen gesucht werden. 

  

 

Empfehlung 

 spätestens nach 

dem 5. Fehltag 

éist die Schulleitung ¿ber das unentschuldigte Fehlen der Schü-

ler*innen zu informieren. Neben weiteren pädagogischen Interventi-

onsmaßnahmen sollte ab diesem Tag das formalrechtliche Verfahren 

(Schulversäumnismeldung) eingeleitet werden. Hierbei werden der 

zuständigen Meldestelle in Brake oder in Nordenham die Fehltage 

schriftlich gemeldet. 
 

Das Jugendamt erhält eine Durchschrift der Anhörung, die an den/die 

Jugendliche*n bzw. die Familie versandt wird. 

 

 

 

Ab dem 15. Fehltag 

ésollte das Casemanagement des Projektes ĂWeserMarschMallowsñ 

an einer Fallkonferenz beteiligt werden. Nach der Benachrichtigung 

oder Einbeziehung dieser Fachdienste sind ein kontinuierlicher Aus-

tausch sowie Abstimmung des weiteren Vorgehens zwischen den Be-

teiligten wichtig. Dies kann bspw. in Form von regelmäßigen Fallkonfe-

renzen geschehen, die durch die Schule als für die Schüler*innen ver-

antwortliche Institution initiiert werden. 

 

Ab dem 20. Fehltag 

ékann geprüft werden, ob die betreffenden Schüler*innen die Voraus-
setzung für den zeitweisen Besuch einer außerschulischen Maßnahme 
(z. B. § 69 NSchG /Jugendwerkstätten der Wesermarsch) erfüllen.  
 

Nach dem Wechsel in eine außerschulische Maßnahme bleiben die 
Schüler*innen an der abgebenden Schule gemeldet und diese ist wei-
terhin eng am Förderprozess beteiligt. 
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Handlungsleitfaden - aktiver Schulabsentismus I 

Ein*e Schüler*in bleibt der Schule fern! 

Entschuldigtes Fehlen Unentschuldigtes Fehlen 

Formalrechtliches       

Verfahren 

1. Fehltag 

 

 

 

 

 

5. Fehltag 

 

 

 

 

 

 

 

15.Fehltag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Fehltag 

 

Tätig werden des 

Casemanagement 

WeserMarschMallows  

Durchführung des formal-

rechtlichen Verfahrens bei 

Schulpflichtverletzung gem. 

OWIG durch die zuständige 

Meldestelle:  

¶ Anhörung der Betroffe-

nen 

¶ Bußgeldbescheid 

¶ Ggf. Umwandlung des 

Bußgeldes in Sozial-

stunden durch das 

Amtsgericht 

¶ Jugendarrest bei Nicht-

ableistung der Sozial-

stunden 

Anwesenheitskontrolle zu jedem Unterrichtsbeginn durch Klassen-
lehrkraft und Fachlehrkraft. 

Schriftliche Dokumentation der Fehlzeiten 

¶ Erziehungssorgeberechtig-

te melden ihr Kind am 1. 

Fehltag in der Schule ab 

 

¶ Eine schriftliche ärztliche 

Bescheinigung /eine Ent-

schuldigung wird ab dem 3. 

Tag bzw. zum Ende der 

Fehlzeit eingereicht 

Bei begründeten Zweifeln: 

¶ Gespräch mit Erziehungs-

sorgeberechtigten 

¶ Fallberatung 

¶ Verpflichtung zur Vorlage 

einer ärztlichen Krank-

schreibung  

¶ Beantragung einer schul-

ärztlichen Untersuchung 

Pädagogische Intervention 

Anruf bei Schüler*in und Erzie-

hungssorgeberechtigten durch 

die Klassenlehrkraft 

Information an Erziehungssorge-

berechtigte über die Fehltage 

Klassenlehrkraft hält Rück-

sprache mit der Schulleitung 

Die Schule ergreift kurzfristig 

pädagogische Interventions-

maßnahmen (z. B. Gespräch m. 

Erziehungssorgeberechtigten, 

Hausbesuch, Fallbesprechung, 

Klassenkonferenz, ggf. Projekt-

empfehlung WeserMarschMal-

lows (WMM) etc.) 

Initiierung einer Fallkonferenz 

durch die Schule unter Verstän-

digung des Jugendamtes und 

/oder des Projektes WMM sowie 

ggf. anderen externen Diensten. 

Tätig werden des 

Jugendamtes im Sozi-

alraum (Kinder bis 14 

Jahre) 

Schule initiiert regelmäßige Fallkonferen-

zen /Rücksprachen, um das weitere 

gemeinsame Vorgehen festzulegen. 

Ggf. für Schüler*in einen außerschuli-

schen Platz zur Schulpflichterfüllung 

suchen (für Jugendliche ab 14 Jahre). 

Einleitung des Bußgeld-

verfahrens                  

(Schulversäumnismeldung) 

durch Meldung der Schul-

pflichtverletzung an die 

zuständige Meldestelle 

gem. §§ 63 i.V.m 176 

NSchG. 
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Handlungsleitfaden - Aktiver SchulabsentismusII 

Ausgangssituation: Schüler*innen fehlen mehrfach entschuldigt in nicht nachvollziehbarem 

Maß und mit nicht nachvollziehbaren Begründungen. 

Schule /Lehrkraft nimmt Kontakt mit Erziehungssorgeberechtigten auf und dokumentiert dies. 

Nein Ja 

Information an Schulleitung. 3. Rückspra-

che mit Erziehungssorgeberechtigten und 

Bitte um Kontaktaufnahme zum Gesund-

heitsamt. (Dokumentation) 

Situation klären. Mündlicher Hinweis 

auf erforderliche amtsärztliche Unter-

suchung. Aufforderung zur Termin-

vereinbarung mit dem Gesundheits-

amt. Info an Schulleitung. 

Verbindliche Absprachen mit Erzie-

hungssorgeberechtigten und Schü-

ler*in, evtl. Einleitung geeigneter Un-

terstützungen. 

Schüler*in fehlt wei-

terhin sehr häufig, 

Begründungen nicht 

nachvollziehbar? 

Anforderung amtsärztlicher Un-

tersuchung 

Neuabsprache schulischer Handlungsschritte 

entsprechend indizierter medizinischer Behand-

lung. 

Schule lädt zur Helferkonferenz ein; 

Vereinbarung weiterer Schritte.  

Nein Ja 

Nein Ja 

Erreicht? 

Gespräch findet 

statt? 

Amtsärztliche Untersuchung hat stattgefunden? Kontaktaufnahme mit Er-

ziehungssorgeberechtigten; medizinischer Befund liegt vor? 

Absprache von Attestpflicht ab dem ers-

ten Fehltag. 

1. Rücksprache mit Erziehungssorge-

berechtigten, Einbezug der Schulsozial-

arbeit und /oder Projekt WMM. (Dokumen-

tation) 

Ja Nein 

Weitere Anrufe.  

Nach einer Woche 2. Rücksprache mit Er-

ziehungssorgeberechtigten und Bitte um 

Gesprächstermin. (Dokumentation) 

Information der Schulleitung. 

Erziehungssor-

geberechtigte 

erreicht? 














































